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I. Auf die Berufung des KlÃ¤gers werden das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
01.10.2002 und der Bescheid vom 20.10.1999 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 23.03.2000 aufgehoben und die Beklagte verurteilt,
beim KlÃ¤ger eine Berufskrankheit der Nr. 2102 der Anlage 1 zur BKVO
anzuerkennen und ab dem 01.04.1997 nach einer MdE um 20 vom Hundert zu
entschÃ¤digen.
II. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger die Kosten beider RechtszÃ¼ge zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist die Anerkennung und EntschÃ¤digung der Kniebeschwerden des
KlÃ¤gers als Berufskrankheit (BK) nach der Nr. 2102 der Anlage 1 zur
Berufskrankheitenverordnung (BKVO).

Der 1943 geborene KlÃ¤ger war von 1957 bis 1961 als Gehilfe in der elterlichen
Landwirtschaft und von April 1961 bis 1997 bei einem Bauunternehmen zunÃ¤chst
als Estrichleger und Verputzer und ab 1968 als Fliesenleger beschÃ¤ftigt. Seine
Kniegelenksbeschwerden beidseits, die 1977 begonnen hatten, fÃ¼hrt er auf diese
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TÃ¤tigkeit zurÃ¼ck. Seit MÃ¤rz 1997 bezieht er von der Landesversicherungsanstalt
(LVA) Schwaben Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit. Am 14.08.1997 zeigte Dr.S. den
Verdacht einer Berufskrankheit an. Die Beklagte leitete daraufhin Ermittlungen ein.
Sie zog Ã¤rztliche Behandlungsberichte und RÃ¶ntgenaufnahmen bei und
beauftragte ihren Technischen Aufsichtsdienst (TAD), zur beruflichen Belastung des
KlÃ¤gers Stellung zu nehmen. Dieser fÃ¼hrte am 18.05.1999 aus, der KlÃ¤ger habe
als Estrich- bzw. als Fliesenleger ab 1961 35 % bis 45 % der Arbeitszeit Meniskus
belastend gearbeitet. Die Beklagte forderte RÃ¶ntgen- und Kernspinaufnahmen und
die Krankengeschichte des Krankenhauses Oettingen, wo 1977 eine Bursektomie
und 1990 eine Platzwunde am linken Knie mit SchleimbeutelerÃ¶ffnung operativ
versort worden war, an. Ferner zog sie die Behandlungsunterlagen der OrthopÃ¤den
Dres.S. und T. vom 06.06.1997, 07.07.1997 und 30.09.1997 sowie vom 06.02.1997
bei. Der OrthopÃ¤de Dr.G. kam auf Grund dieser Unterlagen und nach klinischer
Untersuchung des KlÃ¤gers am 22.07.1999 zum Ergebnis, die Voraussetzungen der
BK nach der Nr. 2102 seien erfÃ¼llt; der KlÃ¤ger habe mehrjÃ¤hrig Knie belastende
TÃ¤tigkeiten verrichtet; andere gefÃ¤hrdende Beanspruchungen der Knie aus der
privaten LebenssphÃ¤re seien ausgeschlossen; zumindest zeitweise, nÃ¤mlich von
1990 bis 1997 sei auch eine Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) um 15 vH
gegeben. Der staatliche Gewerbearzt widersprach dieser EinschÃ¤tzung. Er meinte,
ein Meniskusschaden sei nicht gesichert. Die OrthopÃ¤den Dres.S. und T. hÃ¤tten
bei ihren Untersuchungen am 06.02.1997 und 28.05.1997 keine sogn.
Meniskuszeichen festgestellt. Ein dem Alter des KlÃ¤gers vorauseilender
Meniskusschaden sei nicht erkennbar. Es handle sich nur um eine mÃ¤Ã�iggradige
Femorrepatellararthrose. Die Beklagte lehnte einen Anspruch auf Anerkennung und
EntschÃ¤digung der Kniegelenksbeschwerden als BK nach der Nr. 2102 der Anlage
1 zur BKVO mit Bescheid vom 20.10.1999 ab, ebenso im Widerspruchsbescheid
vom 23.03.2000.

Dagegen hat der KlÃ¤ger beim Sozialgericht (SG) Augsburg Klage erhoben. Das SG
hat den OrthopÃ¤den Dr.L. zum SachverstÃ¤ndigen ernannt. In seinem Gutachten
vom 26.07.2000 und seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 20.09.2000 hat
dieser unter Auswertung eines radiologischen Zusatzgutachtens des Dr.L. vom
19.09.2000 ausgefÃ¼hrt, der beim KlÃ¤ger nachweisbare Riss des Innenmeniskus
an beiden Kniegelenken beruhe nicht auf der beruflichen Belastung. Vielmehr
handle es sich dabei um eine anlagebedingte Knorpelerkrankung, in deren Gefolge
es dann zu der MeniskusschÃ¤digung gekommen sei. Eine primÃ¤re berufsbedingte
Meniskuserkrankung â�� mit nachfolgender Arthrose â�� liege nicht vor. Auf Antrag
des KlÃ¤gers (Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz ) hat das SG ein weiteres Gutachten von
Prof.Dr.R. , Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Zentralklinikum A. , einschlieÃ�lich
eines radiologischen Zusatzgutachtens von Prof.Dr.B. derselben Klinik eingeholt.
Diese SachverstÃ¤ndigen haben der beruflichen Belastung ein deutliches
Ã�bergewicht an der Entstehung des Mensikusschadens beigemessen. Ob andere
Ursachen, wie eine auÃ�erberufliche Belastung oder konstitutionelle GrÃ¼nde
mitgewirkt hÃ¤tten, lasse sich nicht mit ausreichender Sicherheit feststellen oder
zuordnen. Die MdE liege bei 25 %. Mit Urteil vom 01.10.2002 hat das SG die auf
EntschÃ¤digung einer BK nach der Nr. 2102 der Anlage 1 zur BKVO mit einer MdE
um 30 vH gerichtete Klage abgewiesen. Es hat den Nachweis eines primÃ¤ren
Meniskusschadens als nicht gefÃ¼hrt angesehen. Klassische Meniskussymptome

                               2 / 6

https://dejure.org/gesetze/SGG/109.html


 

hÃ¤tten weder Dr.L. noch die behandelnden Ã�rzte Dres.S. und T. feststellen
kÃ¶nnen. Es handle sich vielmehr um eine Retropatellararthrose, in deren Gefolge
es zu einer SchÃ¤digung der Innenmenisken gekommen sei. Der gegenteiligen
Ansicht von Prof.Dr.R. kÃ¶nne es nicht folgen. Dieser habe in unzulÃ¤ssiger Weise
aus der Tatsache, dass der KlÃ¤ger an sich kniebelastend gearbeitet habe,
gefolgert, dass die MeniskusschÃ¤den darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren seien. Mit der
Frage, ob auch andere EinflÃ¼sse in Betracht kommen kÃ¶nnten, habe sich der
SachverstÃ¤ndige nur allgemein und ungenÃ¼gend auseinandergesetzt.

Dagegen hat der KlÃ¤ger Berufung eingelegt und zur BegrÃ¼ndung vortragen
lassen, die bei ihm vorhandenen Meniskus- und KnorpelschÃ¤den seien nicht auf
eine innere Ursache zurÃ¼ckzufÃ¼hren, sondern, wie den Gutachten der
Profs.Dres.R. und B. zu entnehmen sei, auf die berufliche Kniebelastung. Der Senat
hat die einschlÃ¤gigen RÃ¶ntgenbilder beigezogen und Prof.Dr.S. zum
SachverstÃ¤ndigen ernannt. In seinem Gutachten vom 25.04.2003 hat der
SachverstÃ¤ndige den Zusammenhang zwischen der beruflichen TÃ¤tigkeit des
KlÃ¤gers und den MeniskusschÃ¤den an beiden Knien bejaht. Er hat dafÃ¼r eine
Ã¼berwiegende Wahrscheinlichkeit gesehen. Hingegen sei der Nachweis, dass
primÃ¤r eine Kiegelenksarthrose bestanden habe und der Meniskusschaden spÃ¤ter
als Folge davon hinzugetreten sei, nicht zu fÃ¼hren. Hierzu fehlten
Untersuchungen, wie Kernspintomographien oder Arthroskopieergebnisse aus
frÃ¼heren ZeitrÃ¤umen, welche einen Vergleich mit dem spÃ¤teren Zustand
zulassen wÃ¼rden. Solche Untersuchungsmethoden gebe es heute, hÃ¤tten aber
1983 und 1985, also zu Beginn der Kie belastenden TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers noch
nicht zur VerfÃ¼gung gestanden. Deshalb bleibe die Annahme einer
VorschÃ¤digung im Bereich von Vermutungen. Die MdE betrage ab 1990 10 vH und
ab der Berufsaufgabe 1997 unter BerÃ¼cksichtigung einer gewissen
Aggravationstendenz des KlÃ¤gers 20 vH.

Die Beklagte hat dieser Auffassung entgegengehalten, die Frage, ob es sich beim
KlÃ¤ger um eine primÃ¤re oder sekundÃ¤re Meniskopathie handle, kÃ¶nne weder
an Hand von RÃ¶ntgenbildern und Kernspinaufnahmen noch auf Grund
kÃ¶rperlicher Untersuchungsbefunde beantwortet werden. Erforderlich sei hierzu
eine Knieoperation, welche makroskopische und histologische Befunde liefern
kÃ¶nne. Solange eine solche Operation nicht stattgefunden habe, lasse sich keine
eindeutige Zuordnung treffen. Zudem lasse die RÃ¶ntgendokumentation eine
Chondrocalcinose erkennen, was auf endogene Ursachen schlieÃ�en lasse. Zum
derzeitigen Zeitpunkt kÃ¶nne die Ursache der Meniskuserkrankung jedenfalls nicht
geklÃ¤rt werden. Insoweit stÃ¼tze sie sich auf die Meinung ihres Beratungsarztes
Dr.K. in seiner neuerlichen Stellungnahme vom 24.06.2003.

Der KlÃ¤ger beantragt, die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts
Augsburg vom 01.10.2002 und des Bescheids vom 20.10.1999 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 23.03.2000 zu verurteilen, seine Kniebeschwerden als
Berufskrankheit nach der Nr. 2102 der Anlage 1 zur BKVO anzuerkennen und ihm
ab 01.04.1997 Verletztenrente nach einer MdE um 20 vH zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen.
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Im Ã�brigen wird gem. Â§ 136 Abs. 2 SGG auf die Akte der Beklagten sowie der
Gerichtsakten erster und zweiter Instanz Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 151 SGG) und im Rahmen seines
zuletzt gestellten Antrags auch begrÃ¼ndet.

Sie fÃ¼hrt zur Aufhebung des Urteils des SG Augsburg vom 01.10.2002 und des
Bescheids vom 20.10.1999 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
23.03.2000. Denn die Kniebeschwerden des KlÃ¤gers sind auf seine berufliche
TÃ¤tigkeit als Estrich- und Fliesenleger in der Zeit von 1961 bzw. 1968 bis 1997
zurÃ¼ckzufÃ¼hren und als BK nach der Nr. 2102 der Anlage 1 zur BKVO i.V.m. Â§ 9
Abs. 1 und Abs. 5 des 7. Sozialgesetzbuchs (SGB VII) zu qualifizieren; sie mindern
seine ErwerbsfÃ¤higkeit ab 01.04.1997 um 20 vH. Das SG hat bereits detailliert die
gesetzlichen Voraussetzungen genannt, die erfÃ¼llt sein mÃ¼ssen, damit
MeniskusschÃ¤den als BK nach der Nr. 2101 der Anlage 1 zur BKVO anerkannt
werden kÃ¶nnen. Der Senat nimmt, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die
diesbezÃ¼glichen AusfÃ¼hrungen des SG im angefochtenen Urteil Bezug und sieht
insoweit gem. Â§ 153 Abs. 2 SGG von der weiteren Wiedergabe ab.

Dass der KlÃ¤ger an einer Meniskuserkrankung leidet, die durch seine berufliche
TÃ¤tigkeit als Estrich- bzw. Fliesenleger verursacht worden ist, entnimmt der Senat
im Wesentlichen dem Gutachten von Prof.Dr.S. , das dieser in seinem Auftrag
erstattet hat. Danach sind MeniskusschÃ¤den an beiden Innenmenisken
kernspintomographisch am 18.09.2000 nachgewiesen worden. Auch die Frage, ob
der KlÃ¤ger mehrjÃ¤hrig kniebelastend gearbeitet hat, ist nicht strittig.
Entscheidend ist lediglich die Frage, ob die auch kernspintomographisch eindeutig
gesicherte beidseitige Arthrose primÃ¤r â�� schicksalhaft oder anlagebedingt â��
vorhanden war und nachfolgend zu einer Erkrankung der Menisken gefÃ¼hrt hat,
oder ob der Krankheitsverlauf umgekehrt war. Davon, dass die Meniskuserkrankung
eindeutig gesichert ist, geht auch das SG aus. Der weiteren Argumentation des SG
vermag sich der Senat jedoch nicht anzuschlieÃ�en. Dieses vertritt die Auffassung,
da die behandelnden Ã�rzte Dres.S. und T. bei ihren jeweiligen Untersuchungen am
06.02.1997 und 28.05.1997 keine typischen Meniskuszeichen festgestellt hatten,
habe kein typisches Meniskuskrankheitsbild vorgelegen; die vom KlÃ¤ger
geschilderten Beschwerden seien auf eine KnorpelverschleiÃ�krankheit des
Kniescheibengelenks zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Dem ist entgegenzuhalten, dass ein
chronischer Meniskusschaden lange Zeit unbemerkt verlaufen, mit
Gelenkschmerzen und FunktionsstÃ¶rungen einhergehen oder aber â�� meist
kombiniert mit einem plÃ¶tzlich auftretenden scharfen Schmerz â�� zu einer
Gelenksperre, einer sogn. Einklemmung fÃ¼hren kann (Elster,
Berufskranheitenrecht S.126/4-1). Dass typische Meniskuszeichen, wie eine
Einklemmung, nicht aufgetreten waren, ist in Anbetracht des eindeutigen
kernspintomographischen Befundes somit kein Argument, welches gegen eine BK
der Nr. 2102 sprechen wÃ¼rde. Insoweit sind nach Meinung des Senats die
Feststellungen von Prof.Dr.S. von besonderer Bedeutung. Dieser fÃ¼hrt aus, weder
die RÃ¶ntgenaufnahmen vom 19.07.1999 noch die anlÃ¤Ã�lich der Begutachtung
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durch ihn am 25.04.2003 gemachten RÃ¶ntgenaufnahmen wÃ¼rden eindeutige
VerÃ¤nderungen im Sinne einer schwerwiegenden Arthrose erkennen lassen. Eine
Fehlstatik der Beine im O-Sinne sei auszuschlieÃ�en, so dass in Anbetracht der
langjÃ¤hrigen Knie belastenden Arbeitsweise die Wahrscheinlichkeit fÃ¼r eine
berufliche Verursachung der MeniskusschÃ¤digung spreche. Dass
VerschleiÃ�schÃ¤den vorbestanden oder sich berufsunabhÃ¤ngig im Rahmen der
individuellen Schwankungsbreite, wie sie bei allen Menschen anzutreffen ist, was
Prof.Dr.B. in seiner Stellungnahme vom 16.07.2002 anschaulich darstellte,
entwickelt hÃ¤tten, lÃ¤Ã�t sich mithin nicht nachweisen. Ein solcher Nachweis
kÃ¶nnte in Anbetracht des Krankheitsverlaufs und der RÃ¶ntgenserien nur dann
gelingen, wenn Kernspinaufnahmen aus frÃ¼herer Zeit, also vor oder kurze Zeit
nach Beginn der Knie belastenden TÃ¤tigkeit, zur VerfÃ¼gung stÃ¼nden, die einen
Vergleich mit der auf Veranlassung des Gutachters Dr.L. von Dr.L. gefertigten
Aufnahme vom 18.09.2000 zulassen wÃ¼rden. Da dies nicht der Fall ist und auch
sonstige Anhaltspunkte fehlen, lÃ¤Ã�t sich eine anlagebedingte
MeniskusschÃ¤digung allenfalls vermuten aber keinesfalls beweisen. Umgekehrt
spricht die berufliche Belastung, der Verlauf und das RÃ¶ntgenergebnis nach
Ã¤rztlicher Erfahrung fÃ¼r die berufliche Verursachung der MeniskusschÃ¤den
beim KlÃ¤ger mit nachfolgend nur geringgradigen arthrotischen VerÃ¤nderungen
im Kniegelenksbereich. Dies gilt umsomehr, als auf den RÃ¶ntgenbildern aus dem
Jahr 1999 keine auf eine gravierende Arthrose deutende Zeichen zu sehen sind, wie
Prof.Dr.S. erlÃ¤utert. Auch eine die Degeneration der Menisken begÃ¼nstigende O-
Beinstellung scheidet als alternative Ursache beim KlÃ¤ger aus. Die von Dr.K. als
Zeichen einer anlagebedingten Erkrankung gewÃ¼rdigte Calcinose wird von
Prof.Dr.S. nicht als geeignetes Abgrenzungskriterium gewertet. Der Forderung von
Dr.K. , der KlÃ¤ger mÃ¼sse sich erst einer Operation der Menisken unterziehen und
erst an Hand des Operationsergebnisses und des feingeweblichen Befundes des bei
der Operation gewonnenen Gewebes kÃ¶nne ein Aussage Ã¼ber die Ursache
gemacht werden, ist entgegenzuhalten, dass hierzu bereits Prof.Dr.B. Stellung
genommen hat. Er hat darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der
Entstehungsursache der Meniskuserkrankung allenfalls zwischen belas-
tungsbedingt und anlagebedingt differenziert werden kann, nicht hingegen
zwischen arbeitsbedingter Belastung und sonstiger Belastung. Bildgebende
Methoden sind dabei nur in der Lage, nÃ¤herungsweise zwischen
belastungsbedingten VerschleiÃ�schÃ¤den und akuten unfallbedingten SchÃ¤den,
was hier nicht in Betracht kommt, zu differenzieren. Eine ausschlieÃ�lich
anlagebedingte Meniskuserkrankung, welche selten ist, scheidet â�� im Ã�brigen
nach Auffassung aller SachverstÃ¤ndiger â�� ebenso aus. Hingegen besteht die
Ã¤rztliche Erfahrung, dass die Menisken bei manchen Menschen durch langjÃ¤hrige
in der BK-Nr. 2102 genannte berufliche Belastungen vorzeitig und/oder Ã¼ber das
Ã¼bliche MaÃ� hinaus degenerieren. Insoweit ist es im Falle des KlÃ¤gers
zulÃ¤ssig, aus seiner beruflichen Belastung und der Tatsache der
Ã¼berdurchschnittlichen Degeneration der Menisken auf eine BK der Nr. 2102 zu
schlieÃ�en, wie dies die SachverstÃ¤ndigen Prof. Dr.R. , Prof.Dr.B. und Prof.Dr.S.
befÃ¼rworten. Hingegen kann allenfalls vermutet werden, dass es beim KlÃ¤ger
auch ohne die berufliche Belastung zu Ã¤hnlichen, weit Ã¼ber das altersÃ¼bliche
AusmaÃ� hinausgehenden MeniskusverÃ¤nderungen gekommen wÃ¤re. In diesem
Zusammenhang sind fÃ¼r den Senat die weiteren AusfÃ¼hrungen von Prof.Dr.B.
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maÃ�gebend. Er beantwortet die Frage, ob es irgendwelche Methoden gibt, die die
interindividuelle Schwankungsbreite, d.h. das PhÃ¤nomen, dass bei manchen
Menschen bei gleicher Belastung frÃ¼her und/oder in stÃ¤rkerem AusmaÃ�
MeniskusschÃ¤den auftreten, negativ. Insoweit, so fÃ¼hrt er aus, seien weder
bildgebende Verfahren noch die direkte Sicht anlÃ¤Ã�lich einer Arthroskopie
geeignet, die molekularbiologischen VerÃ¤nderungen in der Zelle sichtbar zu
machen. Diese BegrÃ¼ndung erscheint dem Senat einleuchtend und gut
nachvollziehbar. Dies gilt umsomehr, als der Verordnungsgeber sicherlich die
Meniskuserkrankung nicht als BK in die Liste aufgenommen hÃ¤tte, wenn zu ihrem
Nachweis, wie Dr.K. fordert, i.d.R. ein operativer Eingriff mit feingeweblicher
Untersuchung notwendig wÃ¤re. Dies schlieÃ�t nicht aus, solche Befunde, so sie
vorhanden sind, zu verwerten. Umgekehrt kann die Anerkennung solcher
Meniskuserkrankungen nicht daran scheitern, dass eine Operation nicht
stattgefunden hat. In letzterem Fall ist auf die sonst verfÃ¼gbaren
Erkenntnisquellen zurÃ¼ckzugreifen, u.a. auch auf die Ã¤rztliche Erfahrung, welche
dafÃ¼r spricht, dass Knie belastende TÃ¤tigkeiten, wie sie der KlÃ¤ger in seinem
Beruf zu verrichten hatte, die Menisken vorzeitig und Ã¼ber das altersÃ¼bliche
MaÃ� hinaus schÃ¤digen. Hingegen darf eine andere nur denkbare, aber nicht
beweisbare Ursache in die Wertung, welcher Ursache die wesentliche Bedeutung
hinsichtlich der Entstehung einer Erkrankung nach der in der Unfallversicherung
geltenden Theorie der wesentlichen Bedingung (BSG SozR 2.200 Â§ 548 Nr. 84)
zukommt, nicht miteinbezogen werden. Der Senat kommt damit zum Ergebnis, dass
beim KlÃ¤ger eine BK der Nr. 2102 vorliegt. Die dadurch bedingte MdE schÃ¤tzt er
mit dem SachverstÃ¤ndigen Prof.Dr.S. auf 20 vH ab 01.04.1997, dem Zeitpunkt der
Berufsaufgabe und dem Beginn der von der LVA gewÃ¤hrten Rente. MaÃ�gebend
fÃ¼r diese Beurteilung ist die FunktionseinschrÃ¤nkung, welche doppelseitig an
beiden Knien vorhanden ist und in einer endgradigen Streckbehinderung rechts und
einer beiderseitigen Beugebehinderung sowie in subjektiven, auf Grund der
kernspintomographischen Aufnahmen glaubhaften, Beschwerden besteht.

Auf die Berufung des KlÃ¤gers waren das Urteil des SG Augsburg sowie die zu
Grunde liegenden Bescheide aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, beim
KlÃ¤ger eine BK nach der Nr. 2102 der Anlage 1 zur BKVO anzuerkennen und wie
beantragt ab dem 01.04.1997 nach einer MdE um 20 vH zu entschÃ¤digen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

FÃ¼r die Zulassung der Revision besteht kein Anlass (Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 und 2
SGG).

Erstellt am: 08.12.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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